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Eberhard Thiel

Kostenmieten 
als 

Ausweg?

Ende 1970 hat der Wissen
schaftliche Beirat beim Bun- 

deswirtschaftsministerium ein 
Gutachten über die Mietensitua
tion veröffentlicht. Der Beirat 
kommt zwar zu dem Ergebnis, 
daß mit einem weiteren Miet
anstieg zu rechnen sei, hält aber 
Sofortmaßnahmen zur Beein
flussung des Mietenniveaus nicht 
für vordringlich.

Das Gutachten beschreibt die 
bekannten Faktoren, die beson
ders in Ballungsräumen zu hohen 
Mieten führen, und spricht sich 
gegen eine erneute Politik der 
Preisbindung aus. Es geht aus
führlich auf die allgemeine Pro
blematik der Bewirtschaftung 
und der Orientierung von Mieten 
an historischen Daten ein. Un
gleiche Belastungen, zuneh
mende Immobilität der Mieter 
und der vom Beirat erwartete 
Rückgang des Wohnungsbaus 
lassen ihn jede Preisfixierung 
und jeden extremen Kündi
gungsschutz ablehnen und zu 
der Forderung gelangen, die 
Objektförderung zugunsten einer 
Individualförderung abzubauen.

Diese Stellungnahme befür
wortet den Weg einer weiteren 
Liberalisierung und stellt somit 
die Reaktion dar auf die von 
der Bundesregierung beschlos
sene Gesetzesinitiative über 
Maßnahmen zur Verbesserung 
des Mietrechts und zur Begren
zung des Mietanstiegs. Von den 
vorgesehenen Regelungen waren 
die Verschärfung der Sozial
klausel, die Einführung einer 
Begründungspflicht für Kündi
gungen und die Schaffung eines 
speziellen Kündigungsschutzes 
in Gebieten mit besonderem 
Wohnungsbedarf Ursachen der 
Diskussion. Von den Beschrän
kungen der Kündigungsmög
lichkeit interessiert hier der Fall 
einer Mieterhöhung, die nur ge
rechtfertigt sein soll, wenn sie 
zu einer marktgerechten Verzin
sung des Eigenkapitals und 
Deckung der Kosten führt.

Darüber hinaus soll der 
Wunsch nach Beendigung eines 
Mietverhältnisses dann als be

rechtigt angesehen werden, wenn 
der Vermieter Eigenbedarf gel
tend macht oder eine anderwei
tige angemessene wirtschaftliche 
Verwertung des Grundstücks an
strebt. -  Vielfach wurde hierin 
der Trend zu einem Dauerwohn
recht mit einem regionalisierten 
De-facto-Mietstopp, gesehen.

Eine Beurteilung dieser Aus
einandersetzung hat die Ziele 
einer rationalen Wohnungsbau
politik zu beachten; Sicherung 
eines ausreichenden Wohnungs
bauvolumens, sozialpolitisch be
friedigende Wohnraumvertei- 
lung, Einordnung in die Städte
bau- und Raumordnungspolitik. 
Wenn dabei in Zukunft grund
sätzlich einem System der mehr 
an Marktmieten orientierten In
dividualförderung der Vorrang 
gegeben werden sollte, dann 
wäre ein Mietstopp system
widrig. Wenn dagegen das heu
tige Mischsystem beibehalten 
wird, wäre ein genereller Miet
stopp nur sinnvoll, wenn er er
gänzt würde durch eine lücken
lose Wohnraumrationierung zur 
Bekämpfung von sozialpolitisch 
unerwünschten schwarzen Märk
ten: außerdem müßte für eine 
Zunahme des Wohnungsbaus 
gesorgt sein.

Ohne verbindlidie Fixierung 
des künftigen wohnungspoli
tischen Konzepts scheint somit 
eine endgültige Entscheidung 
über die isolierte Einführung von 
Kostenmieten oder ein De-facto- 
Mietstopp für alle Bereiche nicht 
sinnvoll zu sein. Bis dahin sind 
Milderungen der Fehlbelegung 
durch Sonderbelastungen, ein 
gezielter sozialer Wohnungsbau, 
Verbesserungen des Wohngel
des und des Mieterschutzes 
durchaus geeignete Maßnahmen 
zur Lockerung der Marktsitua
tion. Es bleibt die Hoffnung, daß 
das Städtebauförderungsgesetz 
dem Wohnungsbau neben sei
ner Versorgungsfunktion eine 
Städtebau- und raumordnungs
politische Dimension verschafft 
und daß die dabei erforderliche 
Neuregelung der Sozialverpflich
tung des Eigentums einige Ur
sachen der heutigen Situation 
beseitigen hilft.
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